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Regeste

Auslieferung an die Türkei. Auslieferungshaftbefehl (Art. 48 Abs. 2 IRSG). Unentgeltliche
Rechtspflege (Art. 65 VwVG).

Erwägungen

E. 1.1
Für den Auslieferungsverkehr zwischen der Schweiz und der Türkei sind primär das
Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezem- ber 1957 (EAUe, SR 0.353.1)
und das hierzu ergangene zweite Zusatzpro- tokoll vom 17. März 1978 (ZPII EAUe, SR
0.353.12), welchem beide Staa- ten beigetreten sind, massgebend.

E. 1.2
Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, findet auf das
Verfahren der Auslieferung und der vorläufigen Ausliefe- rungshaft ausschliesslich das
Recht des ersuchten Staates Anwendung (Art. 22 EAUe), vorliegend also das Bundesgesetz
vom 20. März 1981 (Rechtshilfegesetz, IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24.
Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshil- feverordnung,
IRSV; SR 351.11). Das innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch
dann zur Anwendung, wenn dieses geringere Anforderungen an die Auslieferung stellt
(BGE 137 IV 33 E. 2.2.2 S. 40 f.; 136 IV 82 E. 3.1; 122 II 140 E. 2 S. 142). Vorbehalten
bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 135 IV 212 E. 2.3; 123 II 595 E. 7c S. 616;
TPF 2008 24 E. 1.1 S. 26).

E. 2.1
Gegen den Auslieferungshaftbefehl des BJ kann der Verfolgte innert zehn Tagen ab der
schriftlichen Eröffnung Beschwerde bei der Beschwerde- kammer des Bundesstrafgerichts
führen. Für das Beschwerdeverfahren gelten die Art. 379–397 StPO sinngemäss (Art. 48
Abs. 2 i.V.m. Art. 47 IRSG). Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen des IRSG
und des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsver-

fahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021; vgl. Art. 39 Abs. 2 lit. b
StBOG).

E. 2.2
Der vorliegend angefochtene Auslieferungshaftbefehl wurde dem Be- schwerdeführer am 1.
März 2013 schriftlich eröffnet. Seine am 11. März 2013 erhobene Beschwerde erweist sich
als fristgerecht. Die übrigen Ein- tretensvoraussetzungen geben keinen Anlass zu weiteren
Bemerkungen. Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

E. 3



Die Beschwerdekammer ist bei ihrem Entscheid weder an die Anträge noch an die
Begründungen der Parteien gebunden (Art. 391 Abs. 1 lit. a und b StPO i.V.m. Art. 48 Abs.
2 IRSG). Sie prüft die Auslieferungshaftvorausset- zungen mit freier Kognition, befasst sich
jedoch nur mit Tat- und Rechtsfra- gen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (vgl.
hierzu zuletzt u. a. die Entscheide des Bundesstrafgerichts RH.2012.17 vom 28. Dezem- ber
2012, E. 3; RH.2012.15 vom 18. Dezember 2012, E. 3; jeweils m.w.H.).

E. 4.1
Die Verhaftung des Beschuldigten während des ganzen Auslieferungsver- fahrens bildet die
Regel (BGE 136 IV 20 E. 2.2 S. 23; 130 II 306 E. 2.2 S. 309). Eine Aufhebung des
Auslieferungshaftbefehls sowie eine Haftent- lassung rechtfertigen sich nur ausnahmsweise
und unter strengen Voraus- setzungen, wenn der Beschuldigte sich voraussichtlich der
Auslieferung nicht entzieht und die Strafuntersuchung nicht gefährdet (Art. 47 Abs. 1 lit. a
IRSG), wenn er den sogenannten Alibibeweis erbringen und ohne Verzug nachweisen kann,
dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war (Art. 47 Abs. 1 lit. b IRSG), wenn er nicht
hafterstehungsfähig ist oder an- dere Gründe vorliegen, welche eine weniger
einschneidende Massnahme rechtfertigen (Art. 47 Abs. 2 IRSG), oder wenn sich die
Auslieferung als of- fensichtlich unzulässig erweist (Art. 51 Abs. 1 IRSG). Diese
Aufzählung ist nicht abschliessend (BGE 130 II 306 E. 2.1; 117 IV 359 E. 2a S. 361; vgl.
zum Ganzen zuletzt u. a. die Entscheide des Bundesstrafgerichts RH.2013.2 vom 13. März
2013, E. 3; RH.2012.16 vom 21. Dezember 2012, E. 2.1; RH.2012.12 vom 10. Oktober
2012, E. 2.1).

E. 4.2
Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe in der Schweiz Asyl bean- tragt und weise
keinerlei Fluchtbereitschaft auf (vgl. act. 1, Ziff. III.11 und III.12, S. 6). Das vom
Beschwerdeführer gestellte Asylgesuch hat auf die Annahme der Fluchtgefahr keinen
Einfluss. Eine provisorische Haftentlas- sung würde es dem Beschwerdeführer erlauben, die
Schweiz zu verlassen und unterzutauchen. Abgesehen vom Umstand, dass angeblich der
Bruder

des Beschwerdeführers in der Schweiz wohnhaft sei (vgl. act. 3.4, S. 3 des
Einvernahmeprotokolls), bestehen seinerseits keinerlei besondere Bezie- hungen zur
Schweiz. Für die ihm von den türkischen Strafbehörden zur Last gelegten Delikte
(zweifache vorsätzliche Tötung) hat der Beschwerde- führer möglicherweise mit einer
langen, allenfalls sogar lebenslänglichen Freiheitsstrafe zu rechnen (vgl. act. 3.1, S. 2).
Schliesslich räumt er selber ein, sich bereits in seinem Heimatland dem Zugriff der
türkischen Strafbe- hörden durch Flucht entzogen zu haben (vgl. act. 1, Ziff. III.2, S. 4,
sowie act. 3.4, S. 3 des Einvernahmeprotokolls). Vor dem Hintergrund dieser Um- stände
und angesichts der bezüglich der Annahme der Fluchtgefahr stren- gen Rechtsprechung
kann vorliegend nicht angenommen werden, dass der Beschwerdeführer sich der
Auslieferung voraussichtlich nicht entziehen werde. Der vorhandenen Fluchtgefahr kann
auch mit den vom Beschwer- deführer vorgeschlagenen Ersatzmassnahmen (siehe act. 1,
Ziff. III.11, S. 6) nicht wirksam entgegnet werden. Die Beschwerde erweist sich in die- sem
Punkt als unbegründet.

E. 4.3
Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, es fehle ihm an der Hafterste- hungsfähigkeit. Er
leide an Krebs und Epilepsie. In der Auslieferungshaft bestehe das Risiko, dass er plötzlich



das Bewusstsein verliere, zu Boden falle und sich lebensgefährlich verletze (act. 1, Ziff.
III.9, S. 5). Den sich in den persönlichen Effekten des Beschwerdeführers befindenden
Kranken- akten kann diesbezüglich entnommen werden, dass er zwischen 2005 und 2010
seiner Krebserkrankung wegen mehrfach operiert worden sei. Die diesbezüglich letzte
Kontrolle habe im Jahre 2010 stattgefunden, wobei sich der Befund dort als normal und
unauffällig erwiesen habe. Hinsichtlich seiner Epilepsie müsse er jedes halbe Jahr zur
Kontrolle (vgl. act. 3.4). An- lässlich einer im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt
durchgeführten ärztlichen Untersuchung sei der Zustand des Beschwerdeführers als stabil
eingestuft und an seiner Hafterstehungsfähigkeit sei nicht gezweifelt wor- den (vgl. act. 3,
Ziff. III.4.2). Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer be- nannten, allgemeinen – und nicht
nur im Falle der Auslieferungshaft auftre- tenden – Risiken einer Epilepsie ist festzuhalten,
dass der Beschwerdefüh- rer auch während der Auslieferungshaft über eine ausreichende
medizini- sche Betreuung verfügt. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als
unbegründet.

E. 4.4
Soweit der Beschwerdeführer bestreitet, die ihm von den türkischen Straf- behörden zur
Last gelegten Straftaten begangen zu haben (siehe act. 1, Ziff. III.4, S. 4, oder auch act. 3.4,
S. 1 des Einvernahmeprotokolls), oder er behauptet, die ihn betreffende Strafverfolgung sei
lediglich politisch moti- viert (act. 1, Ziff. III.7, S. 5, oder act. 1, Ziff. III.10, S. 6, sowie act.
3.4, S. 1 des Einvernahmeprotokolls), so beschlagen seine Einreden die Begründet-

heit seiner Auslieferung an sich. Über diese ist jedoch nicht in diesem ein- zig die
Auslieferungshaft betreffenden Verfahren zu entscheiden (BGE 111 Ib 147 E. 4 S. 149; 109
Ib 339). Seine Vorbringen allein lassen die Ausliefe- rung jedenfalls nicht als offensichtlich
unzulässig im Sinne von Art. 51 Abs. 1 IRSG erscheinen, sondern sind im Rahmen des
Auslieferungsver- fahrens einer vertieften Prüfung zu unterziehen.

E. 4.5
Stichhaltige Gründe, weshalb sich die vorliegend angeordnete Ausliefe- rungshaft als
unzulässig oder als unverhältnismässig erweisen würde, wer- den vom Beschwerdeführer
somit keine geltend gemacht. Den Akten kön- nen auch sonst keine solchen entnommen
werden. Die Beschwerde er- weist sich nach dem Gesagten als unbegründet, weshalb sie
abzuweisen ist.

E. 5.1
Die Beschwerdekammer befreit eine Partei, die nicht über die erforderli- chen Mittel
verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht
aussichtslos erscheint (Art. 65 Abs. 1 VwVG) und bestellt dieser einen Anwalt, wenn dies
zur Wahrung ihrer Rechte notwen- dig ist (Art. 65 Abs. 2 VwVG). Diese Regelung ist
Ausfluss von Art. 29 Abs. 3 BV. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Pro-
zessbegehren als aussichtslos anzusehen, wenn die Gewinnaussichten be- trächtlich
geringer erscheinen als die Verlustgefahren. Dagegen gilt ein Be- gehren nicht als
aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustge- fahren ungefähr die Waage halten
oder jene nur wenig geringer sind als diese (BGE 138 III 217 E. 2.2.4; 134 I 92 E. 3.2.1;
129 I 129 E. 2.3.1).

Es obliegt grundsätzlich dem Gesuchsteller, seine Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse umfassend darzulegen und soweit als möglich zu be- legen, wobei die



Belege über sämtliche finanziellen Verpflichtungen des Gesuchstellers sowie über seine
Einkommens- und Vermögensverhältnisse Aufschluss zu geben haben. Kommt der
Gesuchsteller dieser umfassenden Pflicht zur Offenlegung seiner finanziellen Situation
nicht nach bzw. erge- ben die vorgelegten Urkunden und die gemachten Angaben kein
kohären- tes und widerspruchsfreies Bild seiner finanziellen Verhältnisse, so kann sein
Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürf- tigkeitsnachweises
abgewiesen werden (vgl. KAYSER, VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 65 VwVG N. 12 u. a. mit Hinweis auf
BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164 f.).

E. 5.2
Angesichts des oben Ausgeführten könnte die Beschwerdeführung gar als aussichtslos im
Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG angesehen werden. In je-

dem Fall aber hat der Beschwerdeführer seine angebliche Mittellosigkeit lediglich
behauptet (act. 1, Ziff. II.4, S. 3; act. 1, Ziff. III.14, S. 7), aber zu keinem Zeitpunkt näher
substantiiert noch in irgendeiner Form nachgewie- sen. Insbesondere unterliess er es, das
ihm zugestellte Formular betreffend unentgeltliche Rechtspflege auszufüllen, obschon im
Formular selbst dar- auf hingewiesen wird, dass unvollständig ausgefüllte oder nicht mit
den er- forderlichen Beilagen versehene Gesuche ohne weiteres abgewiesen wer- den
können. Der Beschwerdeführer machte anlässlich seiner Einvernahme einige wenige,
zudem nicht verifizierbare Angaben zu seinen finanziellen Verhältnissen (siehe act. 3.4, S.
2 f. des Einvernahmeprotokolls). Der Be- schwerdeführer hat den ihm obliegenden
Bedürftigkeitsnachweis nicht er- bracht. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist
demnach abzuwei- sen. Bei der Festsetzung der Spruchgebühr kann gemäss Art. 63 Abs.
4bis VwVG der womöglich schwierigen finanziellen Situation des Beschwerde- führers
Rechnung getragen werden.

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Be- schwerdeführer
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b StBOG). Die reduzierte
Gerichtsgebühr ist auf Fr. 800.-- festzusetzen (Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2
lit. b StBOG und Art. 73 StBOG sowie Art. 5 und 8 Abs. 3 lit. a des Reglements des
Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen
in Bundesstrafverfahren [BStKR, SR 173.713.162]).
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